
 

 

                                                                                                    Robby Basler 
                                                                            Heilbronner Str. 2 
                                                                            60327 Frankfurt am Main 
 
                                                                            Tel. 069 271 34 731 
                                                                            Mobil 017XXXXXXXXXXX 
 
                                                                            Frankfurt den 24.06.2012 
Bundesverfassungsgericht 
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfassungsbeschwerde 
 

 
 
 
 
 

                                des                Robby Basler 
                                geboren am   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                wohnhaft:      Heilbronner Str. 2, 60327 Frankfurt a. M. 
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Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Hiermit stellt der Beschwerdeführer Verfassungsbeschwerde und beantragt, 
dass der Gesetzgeber veranlasst wird, die Norm aus Artikel 39 der 
Konvention der Rechte der Kinder (KRK) zu erfüllen, da die Nichterfüllung 
bisher das verfassungsmäßige Persönlichkeitsentfaltungsrecht Artikel 2 (1) 
und das Recht auf den gesetzlichen Richter Artikel 101 (1) wegen 
völkerrechtswidriger Kollision bzw. fehlen eines Rechtsweges/Gesetzes 
einschränkt. Zudem ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde Artikel 1 
daher nicht gewährleistet. 
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Beschwerdegrund  
 
 
Der Beschwerdeführer erlitt als Minderjähriger die Maßnahme der Einweisung 
in einen Jugendwerkhof, weil er vom Grundrecht gebrauch machte, den SED-
Bildungsmüll in den Lehrplänen der DDR mit Schulverweigerung zu 
bestreiken und so vereinzelt mehreren Unterrichtsstunden ferngeblieben ist 
und er sich in seiner Freizeit der Gründung und Führung eines unabhängigen 
Jugendclubs widmete. Sein Gesellschaftlicher Nachteil besteht im Versagen 
eines Schul- und Berufsabschlusses, die dem Beschwerdeführer wegen der 
erlittenen  Maßnahme vom DDR-Staat zu Unrecht vorenthalten wurden. 
 
Hierfür steht dem Beschwerdeführer seiner Meinung nach Entschädigung zu, 
weil er wegen der Bildungsvorenthaltung in Bezug auf Job/Berufschancen 
dem Durchschnittsverdienst zum deutschen Arbeitnehmer so weit nachsteht, 
dass ihm im Laufe seines Lebens ca. 450.000,- Euro verloren gehen. Dies ist 
eine eindeutige gesellschaftliche Schlechterstellung des Opfers, als welches 
sich der Beschwerdeführer sieht. 
 
Der Beschwerdeführer glaubte zur damaligen Zeit, dass die Intuition des 
Gesetzgebers, es mit der Integration minderjähriger Opfer im 
Strafrehabilitationsverfahren (Str.Reha.G) vorsah, minderjährige Opfer von 
Menschenrechtsverbrechen in Heimen zu entschädigen. 
 
Der Beschwerdeführer stellte Antrag auf Rehabilitierung beim LG Cottbus. 
Nach ablehnenden Beschluss mit Beschwerde über das OLG Brandenburg 
mit weiterer Beschwerde zum Bundesgerichtshof. Dieser entschied bereits 
vor Eintreffen der Beschwerdebegründung die Beschwerde abzuweisen. Das 
rechtliche Gehör wurde beschnitten. Der Rechtsweg war ausgeschöpft, so 
dass Verfassungsbeschwerde (2BvR 439/11) geboten war. Die 
Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde blieb unbegründet. Derzeit liegt 
der Fall bei dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
 
Gleichzeitig tat sich aber in politischer Hinsicht einiges in der Frage zu den 
Heimkindern. So wurde im Bundestag eine sogenannte Hilfe zur Abmilderung 
von Folgeschäden aus Heimerziehung beschlossen. Hierfür wurde ein Fonds 
für die Heimkinder West eingerichtet. Gleiches ist nun auch für die 
Heimkinder Ost beschlossen worden. 
 
Gegen Hilfe für geschädigte Heimkinder ist keineswegs etwas einzuwenden. 
Doch ist Hilfe keine Entschädigung. Da der Beschwerdeführer jedoch über 
den Rechtsweg des Str.Reha.G. nicht zu seiner Entschädigung gelangte, 
fragt er sich an genau dieser Stelle, welchen Rechtsweg er jetzt gehen kann, 
um die aus Artikel 39 der KRK herzuleitende Entschädigung einzuklagen? 
 
Denn in Artikel 39 der KRK heißt es, dass minderjährigen Opfern von 
Menschenrechtsverbrechen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
steht, und zwar in dem Maße, dass seine Würde wiedererlangt ist. 
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Zur Würdewiedererlangung zählt der Beschwerdeführer folgende Punkte: 
 
1.        Eine Entschuldigung der Täter bzw. der Verantwortungsspitze. 
 
2.        Das Anzeigen und Verurteilen der Verantwortungsspitze und Täter. 
 
3.        Das unterbreiten eines Sühneangebotes welches das Opfer 
           akzeptieren kann. (Akzeptanz durch einen legitimierten Opfervertreter, 
             dessen rechtmäßige Legitimation von einem Opferverband bestätigt ist, deren 
             Vereinssatzung so ausgelegt ist, das sie mit einem demokratischen Wahlprozess und 
             den daraus herausgeleiteten Legalisieren von Opfervertretern nicht Satzungsziele 
             überschreitet.) 
 
4.        Ein Rechtsanspruch auf die Entschädigung mit einem Gesetz, dass die 
           Normen des Artikel 39 der KRK erfüllt.  
 
Ein akzeptables Sühneangebot beinhaltet ein Entschädigungsausgleich der 
erlittenen Schäden. Bei Bildungsvorenthaltung wäre das der 
Verdienstausgleich zum Durchschnittsverdienst der deutschen Arbeitnehmer. 
Als außergerichtliche gütliche Einigung und als versöhnlicher Akt verstanden, 
wären dies nach Berechnungen des DEMO- Landesvereines Hessens e.V.  
eine monatliche Opferrente von 450,- Euro oder wahlweise 108.000,- Euro 
als Einmalzahlung. Die Verantwortungsspitze, hier der Staat Deutschland 
genannt, verfügt nach einer Schätzung des DEMO über derzeit 7,6 Milliarden 
Euro aus Steuereinnahmen und Verzinsungen, die aus Kinderzwangsarbeit in 
das Staatsvermögen erwirtschaftet wurden. (Beweis: Kopie 
Schadensberechnung des DEMO) 
 
Die Menschenrechtsverstöße in Kinder- und Jugendheimen wurden den 
Ministerien schon in den Studentenunruhen des Jahres 1968 bekannt, als die 
sogenannte “Bambule”, unterstützt durch die außerparlamentarischen 
Opposition APO, in jenen Lösungsgesprächen, denen Politiker aus 
Ministerien beisaßen, diese Missstände in den Heimen anprangerten. 
 
Da die “Missstände” eindeutige Menschrechtsverletzungen waren, sie in 
systematischer Weise an Minderjährigen einer zu identifizierenden 
Bevölkerungsgruppe alternativerziehender Familien ausgeführt wurden, sie 
mit Waffengewalt untermauert waren, verstießen die damaligen Ministerien 
gegen Völkerrecht, hier die Menschenrechtsverbrecher nicht zur Anzeige 
gebracht zu haben. (Beweis: Für das Beweisen von Bewaffnung (tragbare 
Gegenstände, die als Waffen dienten) und deren Einsatz können 
jederzeit Zeugen benannt werden.) 
 
Zwar bestanden die völkerrechtlichen Menschenrechtsverträge, jedoch schien 
die Frage der Minderjährigen und ihre Menschenrechte sie nicht zu berühren. 
Denn eine Entschädigung der Opfer bzw. die Schaffung eines 
Entschädigungsgesetzes für sie, wurde nicht erlassen. 
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Seit Juli 2010 erkennt Deutschland nun jedoch die KRK vorbehaltlos an. 
Jedoch hatte sich Deutschland zuvor nicht des Artikels 39 der KRK verwehrt. 
Warum nun der Bundestag bei erneutem bekannt werden von 
Menschenrechtsverstöße gegen Minderjährige es wiederum unterlässt, die 
Normen des Artikels 39 der KRK innerstaatlich zu erfüllen, bleibt dem 
Beschwerdeführer ein Rätsel. 
 
Mit Empfehlung des Petitionsausschusses vom 26. November 2008 wurde 
der Bundestag von den “Missständen” unterrichtet. Er unterbreitete zudem 
die Empfehlung hier zu Entschädigen und zeigte die derzeitige Rechtslage 
eindeutig auf, so dass der Bundestag hätte erkennen müssen, dass ein 
Entschädigungsgesetz für ehemals minderjährige Opfer von 
Menschenrechtsverbrechen fehlt. (Beweis: Kopie Empfehlung 
Petitionsausschuss) 
 
Selbst nach der Rede der SPD-Sprecherin Frau Rupprecht im Deutschen 
Bundestag – 17. Wahlperiode – 114. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 9. Juni 
2011 (13053) heißt es laut Wortprotokoll “Wir brauchen ein Recht für alle 
Menschen, die in Deutschland als Kinder und Jugendliche 
Menschenrechtsverletzungen erlitten haben.” 
Trotz dieser Erkenntnis und zahlreicher Aufforderungen an die Politik 
unterlässt der Gesetzgeber die Schaffung eines gehbaren Rechtsweges bzw. 
eines Gesetzes für diese Opfergruppe. (Beweis: Kopie Wortprotokoll) 
 
Hilfe zu Leisten ist immer ein freier und willkürlicher Akt. Willkür hat aber nicht 
Vorrang vor Rechtstaatlichkeit. Vorrangige Aufgabe des Bundestages muss 
es sein, die Rechtstaatlichkeit zum Wohle des Volkes zu sichern. Der 
Bundestag hätte also nicht den willkürlichen Akt der Hilfe vorrangig behandeln 
dürfen, sondern hätte zu erst die Rechtstaatlichkeit aufrecht erhalten müssen. 
Wenn nach der  Empfehlung des Petitionsausschusses und der Rede von 
Frau Rupprecht im Bundestag zu erkennen war, dass den Opfern der Zugang 
zu Artikel 39 der KRK versperrt ist, dann hätte die Lösung dieser 
völkerrechtlichen Norm innerstaatlich durch Rechtssetzungsauftrag Priorität 
gegenüber einer willkürlichen Hilfsfondslösung haben müssen. Denn ein 
Rechtstaat ist in einem Völkerbund nur dann ein Rechtstaat, wenn seine 
innerstaatlichen Gesetze mit den völkerrechtlichen Vereinbarungen 
harmonisieren. Schafft der Bundestag keine Abhilfe bei kollidierenden 
Normen mit innerstaatlichen Gesetzen, handelt es sich hiernach also um 
vorsätzliche unterlassene Rechtstaatlichkeit und Sicherung von Rechten aus 
völkerrechtlichen Verträgen, die den Opfern so vorenthalten werden. Daraus 
wird auch ersichtlich, dass zu mindest parallel zur Hilfsfondlösung der 
Rechtssetzungsauftrag hätte erfolgen müssen. Der Bundestag befindet sich 
demnach in Verzug, den Opfern das Menschenrecht auf Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft zu ermöglichen. Dies ist ein Verstoß gegen die KRK. 
Da durch die Informationsveranstaltung im Deutschen Bundestag von 
Februar 2011 die Abgeordneten von den Inhalten der Rechtewirkung der 
KRK durch das Institut für Menschenrechte aufgeklärt waren, kann der 
Bundestag das auch nicht bestreiten, von der KRK gewusst zu haben. 
(Beweis: Kopie Stellungnahme Deutsches Institut für Menschenrechte) 
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Der Beschwerdeführer sieht sich hierbei seiner Rechte aus Artikel 39 der 
KRK beschnitten. Zudem sieht er in der Unterlassung auch eine 
Einschränkung auf das verfassungsmäßige Persönlichkeitsentfaltungsrecht 
und dem Recht auf den gesetzlichen Richter. Die Einschränkung der 
Unantastbarkeit der Menschenwürde ist nicht hinnehmbar. 
 
 

Antrag 
 

Es wird hiermit beantragt, den Bundestag aufzufordern, die Normen aus 
Artikel 39 der KRK innerstaatlich durch Rechtssetzungsauftrag so zu erfüllen, 
dass Opfer die Möglichkeit haben, über einen gehbaren Rechtsweg (Gesetz) 
sich auf Artikel 39 der KRK berufen zu können, und deren Inhalte 
(Entschädigung) einklagen zu können. 
 
Den Gesetzgeber zu veranlassen, die Völkerrechtlichen Verträge einzuhalten, 
damit die Grundgesetzartikel 1, 2 (1) und 101 (1) mit Artikel 39 der KRK 
harmonisieren. 
 
Den Gesetzgeber aufzufordern, ein Entschädigungsgesetz für ehemals 
minderjährige Opfer von Menschenrechtsverbrechen zu erlassen, dass allen 
noch lebenden Opfern es ermöglicht, Entschädigung einzuklagen, da Artikel 
39 der KRK hier keinerlei zeitliche Befristungen festgelegt hat. 

 
 
Beweise: Der Beschwerdeführer erklärte eingangs, dass er selbst Opfer von 
Menschenrechtsverbrechen wurde und hierfür ein Rehabilitationsverfahren 
bis hin zur Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte bestreitet.  
Durch die Angabe des Aktenzeichens 2BvR 439/11 des Verfassungsgerichts 
geht der Beschwerdeführer davon aus, dass er daher unnötiges 
Beweismaterial dafür dieser Verfassungsbeschwerde nicht beizulegen 
braucht. Sollte das Verfassungsgericht die Schilderungen des 
Beschwerdeführers anzweifeln, kann er jederzeit Beweismaterial zu seinem 
Rehabilitationsverfahren nachliefern. 
 
 
Anhang:        - Kopie Wortprotokoll des Deutschen Bundestages 
 
                      - Empfehlung des Petitionsausschusses des Deutschen        
                        Bundestages 
 

                      - Schadensberechnung des DEMO 
                      - Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
 
Beschwerdeführer 
 
Robby Basler                                 
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Deutscher Bundestag 
- Petitionsausschuss - 
Berlin, 26. November 2008 
Empfehlung des Petitionsausschusses in seiner Sitzung am 

26. November 2008 zur Petition die Situation von Kindern und 

Jugendlichen 

in den Jahren 1949 bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland in 

verschiedenen öffentlichen Erziehungsheimen betreffend: 

 
Der Deutsche Bundestag möge beschließen: 
1. Die Petition 
a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Bundesministerium der Justiz – zur Erwägung zu überweisen, soweit die 
Einrichtung eines Runden Tisches gefordert ist, mit der Bitte, den Runden 
Tisch entsprechend dem Vorschlag des Petitionsausschusses zu gestalten, 
b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
2. die Petition sämtlichen betroffenen Landesvolksvertretungen und 
Landesregierungen zuzuleiten mit der Bitte, mit der Bundesregierung am 
Runden Tisch mitzuwirken und sich auch so ihrer Verantwortung zu stellen, 
3. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen. 
 
Begründung 

 
Mit der Petition wird die Situation von Kindern und Jugendlichen, die in den 
Jahren 1949 bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland in verschiedenen 
öffentlichen Erziehungsheimen untergebracht waren, kritisiert. 
 
Es wird vorgetragen, dass viele der in den Heimen untergebrachten 14 bis 
21-jährigen Fürsorgezöglinge unter missbräuchlichen Erziehungsmethoden 
wie entwürdigenden Bestrafungen, willkürlichem Einsperren und vollständiger 
Entmündigung durch die Erzieher gelitten hätten. Überwiegend hätten sie in 
den Erziehungsheimen unentgeltlich arbeiten müssen, wobei die von ihnen 
ausgeübte Arbeit vorwiegend gewerblichen Charakter gehabt und nicht der 
Ausbildung gedient habe. Auch würden die ausgeübten Tätigkeiten nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt, so dass nunmehr auch 
geringe Renten gezahlt würden oder zu erwarten seien. 
 
Es wird gefordert, Entschädigungsleistungen für die Betroffenen zur 
Verfügung zu stellen und Ihnen im Rahmen einer Anhörung im Deutschen 
Bundestag die Möglichkeit zu geben, ihre Heimerfahrung vorzutragen. 
Weiterhin wird mit der Petition eine Entschuldigung des Deutschen 
Bundestages sowie eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Thematik 
verlangt. 
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Der Petitionsausschuss hat im Rahmen seiner parlamentarischen Prüfung 
Stellungnahmen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ), des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) eingeholt. Weiterhin hat der 
Petitionsausschuss eine Ausschusssitzung mit einigen betroffenen Petenten 
durchgeführt. Im Anschluss hat der Ausschuss ein erweitertes 
Berichterstattergespräch mit Vertretern der mit der Thematik befassten 
Verbände und Institutionen sowie der evangelischen und der katholischen 
Kirche und der Ministerien geführt. Der Petitionsausschuss hat weiterhin 
ein erweitertes Berichterstattergespräch geführt, in dem Sachverständige zu 
der Thematik angehört wurden. Hierbei handelte es sich um Fachleute der 
Jugendhilfe und der Heimaufsicht im historischen Kontext, Rechtshistoriker, 
Experten zur Rentenversicherung und Fachleute auf dem Gebiet der 
Traumaforschung. Darauf folgend haben die Berichterstatter mehrere interne 
Berichterstattergespräche geführt sowie ein Gespräch mit Vertretern des 
Bundesverbandes für Erziehungshilfe e.V. (AFET) und des Deutschen 
Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht. 
 
Die parlamentarische Prüfung hatte das im Folgenden dargestellte Ergebnis: 
 
I. Die rechtliche Grundlage für die Einweisung Minderjähriger in 
Erziehungseinrichtungen bildete bis zum Inkrafttreten des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) am 1. Januar 1991 
das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) von 1922, das im Jahre 1961 
novelliert worden war und seitdem die Bezeichnung Jugendwohlfahrtsgesetz 
(JWG) trug. 
 
Die RJWG und JWG in Deutschland kannten bis zum Inkrafttreten des SGB 
VIII ein sogenanntes duales Hilfssystem, d. h. die Zuständigkeit für die 
Entscheidung über die Unterbringung in Heimen lag sowohl bei den örtlichen 
Jugendämtern als Behörden der örtlichen Träger als auch bei den 
Landesjugendämtern als Behörden der überörtlichen Träger der Jugendhilfe. 
Die Abgrenzung zwischen den Zuständigkeitsbereichen erfolgte letztlich 
danach, dass für die Zuständigkeit der Landesjugendämter als Behörden der 
überörtlichen Träger "eine Gefährdung oder Schädigung der leiblichen, 
geistigen oder seelischen Entwicklung" (§ 62 JWG) bzw. "eine drohende 
oder bereits vorhandene Verwahrlosung" (§ 64 JWG) festzustellen war. Damit 
waren – jedenfalls nach dem Gesetzeswortlaut – die Landesjugendämter für 
die "schweren Fälle" zuständig und die örtlichen Jugendämter im Übrigen. In 
der Praxis hat diese Aufteilung immer wieder zu Zuständigkeitsstreitigkeiten 
zwischen der örtlichen und der überörtlichen Ebene geführt, die erst mit der 
Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts im Rahmen des SGB VIII im 
Jahre 1991 behoben werden konnten. 
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Im Einzelnen galten folgende Regelungen: 
 
Das örtliche Jugendamt hatte nach §§ 5 und 6 JWG die im Einzelfall 
erforderliche Erziehungshilfe zu leisten, zu der auch die Unterbringung in 
einem Heim gehören konnte. Gegen den Willen der Eltern war eine 
Unterbringung jedoch nur möglich aufgrund einer Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts nach § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
Danach hatte das Vormundschaftsgericht die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, wenn der Vater oder die Mutter das Recht der Sorge für die Person 
des Kindes missbrauchte, das Kind vernachlässigte oder – wenn auch aus 
heutiger Sicht nicht nachvollziehbar – sich "eines ehrlosen und unsittlichen 
Verhaltens" schuldig machte. Das Vormundschaftsgericht konnte dabei 
insbesondere auch anordnen, dass das Kind bzw. der Jugendliche zum 
Zwecke der Erziehung in einer Erziehungsanstalt untergebracht wurde. Das 
Vormundschaftsgericht hatte gemäß § 1595 Absatz 1 BGB die Eltern zu 
hören. Hiervon durfte es nur aus schwerwiegenden Gründen absehen. Nach 
§ 1695 Absatz 2 BGB konnte das Vormundschaftsgericht mit dem Kind 
"persönlich Fühlung nehmen". Darunter war eine Anhörung durch den 
Vormundschaftsrichter persönlich zu verstehen. Ob eine solche persönliche 
Anhörung des Kindes erforderlich war, beurteilte das Vormundschaftsgericht 
gemäß § 12 des Gesetzes über die Angelegenheit der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit selbst. 
 
Auf der überörtlichen Ebene standen als Rechtsgrundlagen für die 
Einweisung in ein Erziehungsheim die Fürsorgeerziehung (§§ 64 ff. JWG) 
und seit der Novellierung von 1961 die sogenannte freiwillige Erziehungshilfe 
(§§ 62 ff. JWG) zur Verfügung. 
  
Während die Fürsorgeerziehung nach einer amtlich festgestellten (oder 
drohenden) Verwahrlosung einsetzte und vom Vormundschaftsgericht 
angeordnet wurde (§ 64 JWG), entschied das Landesjugendamt (§ 62 JWG) 
über die freiwillige Erziehungshilfe für einen Minderjährigen, dessen leibliche, 
geistige oder seelische Entwicklung gefährdet oder geschädigt war und 
sofern die Personensorgeberechtigten bereit waren, die Durchführung der 
freiwilligen Erziehungshilfe zu fördern. 
 
Zur Historie weist der Petitionsausschuss auf Folgendes hin: 
 
Durch die Verabschiedung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes im Jahre 
1922 war erstmals eine reichseinheitliche Regelung der staatlichen Aufsicht 
über die Jugendhilfeeinrichtungen geschaffen worden. Der 
Reichsgesetzgeber war aber der Auffassung, mit einer mittelbaren 
Heimaufsicht im Rahmen der Bestimmungen der Pflegekinderaufsicht 
in Heimen und Anstalten und der öffentlichen Aufsicht über Fürsorgeanstalten 
auszukommen.  
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Dies änderte sich zunächst auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit 
Ausnahme der bereits im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz unter staatliche 
Aufsicht gestellten Fürsorgeerziehungsheime gab es bis 1961 staatliche 
Aufsichtsbefugnisse zum Schutz von Minderjährigen im 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz nur über einzelne Minderjährige in 
Fremderziehung. Bei freien Trägern, insbesondere Kirchen und 
konfessionellen Verbänden als Träger von Einrichtungen, erfolgte bis 1961 
die staatliche Aufsicht auf freiwilliger Basis. Dies bedeutet, dass vor dem Jahr 
1961 ordnungsrechtliche Maßnahmen gegenüber einzelnen Heimen und 
Anstalten nur im Hinblick auf diejenigen Kinder und Jugendlichen getroffen 
werden konnten, die sich im Rahmen der Fürsorgeerziehung in 
Erziehungsheimen aufhielten. Nach diesem Zeitpunkt standen alle 
Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut wurden, unter der 
Aufsicht des Landesjugendamtes (§ 78 JWG). Die oberste Landesbehörde 
konnte den Betrieb von Einrichtungen vorübergehend oder auf Dauer 
untersagen, wenn Tatsachen festgestellt wurden, die geeignet waren, das 
leibliche, geistige oder seelische Wohl der in der Einrichtung betreuten 
Minderjährigen zu gefährden und eine unverzügliche Beseitigung der 
Gefährdung nicht zu erwarten war (§ 78 Absatz 7 JWG). 
 
Es ist festzuhalten, dass erst im Jahr 1961 Rechtsgrundlagen für eine 
Heimaufsicht durch das Landesjugendamt mit der Novellierung des RJWG 
durch das JWG geschaffen worden waren. Dieses wurde seinerseits 1991 
durch das SGB VIII abgelöst. 
 
Das RJWG bzw. JWG war ein Rahmengesetz, das die Länder durch 
Ausführungsgesetz und Vollzugsvorschriften ergänzten. Entsprechend der 
Kompetenzordnung des Grundgesetzes war der Vollzug des RJWG/JWG 
Aufgabe der Jugendbehörden in den Ländern. Dies galt sowohl für die 
Entscheidung über die Gewährung von Hilfen als auch für die Wahrnehmung 
von Aufgaben der Heimaufsicht. Deshalb bestanden auch zu keinem 
Zeitpunkt Aufsichts- oder Kontrollbefugnisse des Bundes gegenüber den 
Jugendbehörden bzw. einzelnen Heimen, noch gab es Informationspflichten 
der Landesbehörden über den Gesetzesvollzug. Das JWG führte in dem 
neu geschaffenen § 78 JWG die institutionelle Heimaufsicht durch das 
Landesjugendamt 1961 ein. Die Verstärkung staatlicher Aufsichtsbefugnisse 
lief jedoch der sonstigen politischen Tendenz der Novelle zum RJWG 
zuwider. Das JWG war vor allem durch die Funktionssperre zugunsten der 
freien Träger und einer der öffentlichen Hand auferlegten Finanzierungspflicht 
der freien Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe gekennzeichnet. Die Erweiterung 
der staatlichen Aufsichtsrechte bei der institutionellen Heimaufsicht entsprach 
nicht der beabsichtigten eindeutigen Vorrangstellung der freien Träger, 
sondern wurde als eine Einmischung des Staates in die Autonomie der freien 
Träger, insbesondere der Kirchen und konfessionellen Verbände als Träger 
von Einrichtungen, betrachtet. Die Regelung versuchte immer wieder, 
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eine Balance zwischen den Eingriffsrechten des Staates und der Autonomie 
freier Träger herbeizuführen. § 78 Absatz 2 Satz 2 JWG betonte 
ausdrücklich, dass die "Selbständigkeit der Träger der Einrichtungen in 
Zielsetzung und Durchführung ihrer erzieherischen Aufgaben" unberührt 
bleibt, sofern das Wohl der Minderjährigen nicht gefährdet wird. 
 
Nach § 78 Absatz 7 JWG konnte die obersten Landesbehörde den Betrieb 
von Einrichtungen, die der Heimaufsicht unterliegen, vorübergehend oder auf 
die Dauer untersagen, wenn Tatsachen festgestellt wurden, die geeignet 
waren, das leibliche, geistige und seelische Wohl der in der Einrichtung 
betreuten Minderjährigen zu gefährden und eine unverzügliche Beseitigung 
der Gefährdung nicht zu erwarten war. Dies heißt, dass die Länder in 
Mitverantwortung für diese Thematik stehen und somit beim Suchen von 
Lösungen mit eingebunden werden müssen. Bei einer Anhörung mit 
Wissenschaftlern wurde auch die Vermutung geäußert, dass aufgrund der 
starken Stellung der freien Träger das bundesrechtliche Instrumentarium in 
der Praxis nicht voll umfänglich zur Anwendung gekommen ist. 
 
II. 
 
Mit der Petition wird unter anderem die Berücksichtigung der von den 
Betroffenen in der Zeit der Heimunterbringung geleisteten Arbeit in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gefordert. Für die Arbeitseinsätze wurden 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in der Regel nicht gezahlt. Die 
aus diesem Grund in den Versicherungsbiographien der Betroffenen 
enthaltenen Lücken führen nunmehr heute zu entsprechenden Nachteilen in 
den Rentenzahlungen. 
 
Nach dem geltenden Recht kommt die Berücksichtigung der Arbeitseinsätze 
als Beitragszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht in Betracht, weil 
keine versicherten Beschäftigungen vorgelegen haben dürften. 
 
Eine solche Beschäftigung setzt eine nicht selbständige Arbeit in einem 
Arbeitsverhältnis voraus. Anhaltspunkte für eine versicherte Beschäftigung 
sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 
 
Arbeitsverhältnisse kommen dadurch zustande, dass die Beschäftigten nach 
übereinstimmendem Willen mit dem Weisungsgeber fremdbestimmte Arbeit 
leisten und dafür eine Vergütung erhalten. Ob eine abhängige Beschäftigung 
vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes nach 
dem Gesamtbild der jeweiligen Arbeitsleistung unter Berücksichtigung der 
Verkehrsanschauung zu beurteilen. Jugendliche und Heranwachsende, die 
im Rahmen einer durch das Vormundschaftsgericht angeordneten 
Fürsorgeerziehung bei Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit ohne 
Selbstbestimmung zu Erziehungszwecken zur Erbringung unentgeltlicher 
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Arbeitsleistungen angehalten wurden, standen nicht in einem auf den freien 
Austausch von Arbeit und Lohn gerichteten sozialversicherungsrechtlich 
relevanten Beschäftigungsverhältnis (Urteil des Bundessozialgerichts [BSG] 
vom 30. Januar 1975 – Az.: 2 RU 200/72 –; BSGE 39, 104). 
 
Das schließt jedoch nicht aus, dass in Einzelfällen Versicherungspflicht 
vorgelegen haben kann. Dies trifft jedoch nur auf die wenigen Fälle zu, in 
denen die Tätigkeit aufgrund eines freien Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsverhältnisses ausgeübt wurde (Urteil des BSG vom 30. Januar 
1963 – Az.: 3 RK 36/59 –; BSGE 18, 246). 
 
Von solchen Arbeitsverträgen zu unterscheiden sind kurzfristige 
Arbeitsaufträge einzelner Jugendlicher oder Gruppen von Jugendlichen, mit 
denen diesen Gelegenheit gegeben wurde, sich – arbeits- und 
führungsmäßig – außerhalb des Heimes zu bewähren, um sie im Anschluss 
in ein Arbeitsverhältnis der genannten Art zu vermitteln. 
 
Hier liegen keine Arbeitsverträge zwischen privaten Arbeitgebern und dem 
Jugendlichen, sondern sogenannte Arbeitsbeschaffungsverträge zwischen 
den Betrieben und dem Heimträger vor. Ähnlich ausgestaltet sind zum Teil 
auch Aufträge, die Minderjährige in öffentlicher Erziehung im Heim selbst 
aufzuführen haben. 
 
Die Anerkennung einer Beitragszeit zur gesetzlichen Rentenversicherung 
scheitert folglich in den meisten Fällen der Heimunterbringung daran, dass 
keine versicherte Beschäftigung, der ein frei vereinbarter mündlicher oder 
schriftlicher Arbeitsvertrag zugrunde liegen muss, vorgelegen hat und deshalb 
auch keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt wurden. Neben den 
Beitragszeiten können in der gesetzlichen Rentenversicherung für 
Tatbestände, die die Versicherten nicht zu vertreten haben, weitere 
rentenrechtliche Zeiten berücksichtigt werden. Die Anerkennung von 
Anrechnungs- und Ersatzzeittatbeständen ist jedoch abschließend im Gesetz 
aufgezählt, so dass auch die Berücksichtigung als beitragsfreie Zeit 
ausgeschlossen ist. Mithin enthält das Sechste Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
VI) keine einschlägigen Vorschriften für die Berücksichtigung der 
Heimunterbringung in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
 
Im Zuge eines im Interesse der Solidargemeinschaft der Rentenversicherten 
gering zu haltenden Anteils nicht beitragsgedeckter Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung müssten einer rentensteigernden 
Berücksichtung von während des Heimaufenthalts erbrachten 
Arbeitsleistungen entsprechende Beitragsleistungen gegenüberstehen. 
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Eine gesetzliche Regelung über die Gewährung einer Entschädigung für die 
Zeit der Heimunterbringung vorausgesetzt, bestünde die Möglichkeit, eine mit 
§ 205 SGB VI vergleichbare Regelung einzufügen. Nach dieser Vorschrift 
können Versicherte, für die ein Anspruch auf Entschädigung für Zeiten von zu 
Unrecht erlittenen Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Gesetz über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen rechtskräftig festgestellt ist, 
auf Antrag freiwillige Beiträge für diese Zeiten nachzahlen. Eine freiwillige 
Beitragszahlung ist jedoch erst ab Vollendung des 16. Lebensjahres möglich, 
so dass bis zur Erreichung der Volljährigkeit – bis 1974 bei 21 Lebensjahren – 
im Höchstfall fünf Jahre in Betracht kommen. 
 
Zu beachten ist ferner, dass für den Ausgleich eines 
Durchschnittsverdienstes für ein Jahr zurzeit ein Beitrag in Höhe von 5.986,72 
Euro aufzubringen wäre. Die monatliche Rente hieraus beträgt zurzeit 26,56 
Euro. Eine dem Anliegen gerecht werdende Ergänzung des SGB VI ist 
deshalb von einer außerhalb des Rentenrechts zu regelnden 
Entschädigungshöhe abhängig. 
 
Soweit in einzelnen Fällen während der Heimunterbringung eine versicherte 
Beschäftigung, beispielsweise über einen Lehrvertrag, mit der Zahlung von 
Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung, ausgeübt wurde, 
kommt eine weitere freiwillige Beitragszahlung nicht in Betracht. 
 
III. 
 
Für Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) gilt Folgendes: 
Menschen, die auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland Opfer 
einer Gewalttat werden, können Ansprüche nach dem OEG geltend machen. 
Dieses Gesetz beinhaltet eine Einstandspflicht des Staates für unschuldige 
Opfer von vorsätzlichen Gewalttaten. Umfang und Höhe der nach dem OEG 
zu erbringenden Leistungen richten sich nach dem Gesetz über die 
Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz). 
 
Für Schäden durch Gewalttaten vor dem Inkrafttreten des OEG, d. h. in der 
Zeit vom 23. Mai 1949 bis zum 15. Mai 1976 in den alten Bundesländern bzw. 
bis zum 2. Mai 1990 in den neuen Bundesländern, stehen 
Versorgungsleistungen nur unter bestimmten Voraussetzungen zu. Nach § 10 
a OEG ist erforderlich, dass das Opfer allein in Folge der Schädigung 
schwerstbeschädigt ist, bedürftig ist und im Geltungsbereich des OEG seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
Die Betroffenen fallen als Opfer von Gewalttaten unter den Zeitraum v o r 
Inkrafttreten des OEG, was bedeutet, dass sie die drei Voraussetzungen 
nach § 10 a OEG zu erfüllen hätten. Es ist zu vermuten, dass nicht die 
Mehrzahl der Betroffenen alle drei Voraussetzungen erfüllen würden.  
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Auf jeden Fall ist dies aber nur festzustellen anhand von Einzelfallprüfungen, 
die in der Zuständigkeit der Behörden der Landesversorgungsverwaltungen 
liegen. Betroffene sollten sich, sofern sie meinen, die genannten 
Voraussetzungen zu erfüllen, an die örtlich zuständigen Versorgungsämter 
(der Länder) wenden. Auf eine g e n e r e l l e Regelung zur 
Entschädigung der ehemaligen Heimkinder über das OEG kann sich der 

Petitionsausschuss vor diesem Hintergrund nicht stützen. 
 
Bei Misshandlungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sind Ansprüche 
nach dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz denkbar. Eine 
weitere Rechtsgrundlage stellt das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz dar. 
Die Situation von Heimkindern in Heimen der ehemaligen DDR wird aufgrund 
des unterschiedlichen Gesellschaftssystems, der daraus entwickelten 
Aufgabenstellung der Heime und der Pädagogik in den Heimen, hier nicht 
behandelt. 
 
IV. 
 
Soweit mit der Petition Forschungsvorhaben zur Heimerziehung in der alten 
Bundesrepublik gefordert werden, ist Folgendes auszuführen: 
 
Die Forschung zur Heimerziehung in der alten Bundesrepublik hat erst in den 
90er Jahren des 20. Jahrhunderts sowohl in den Geisteswissenschaften als 
auch bei den Trägern eingesetzt und auch schon (Teil-)Ergebnisse 
vorzuweisen. Es bleibt jedoch noch sehr viel Forschungsarbeit 
durchzuführen, die Jahre in Anspruch nehmen wird. Jedoch zur Struktur und 
Systematik der Fürsorgeerziehung liegt schon eine umfangreiche 
Forschung vor. Jetzt geht es vor allem darum, die Dokumente und Quellen 
– also die Akten – bei den Trägern und zuständigen Behörden zu sichern, 
damit eine Dokumentation der Heimerziehung möglich ist. Wichtig ist aber 
auch, den Betroffenen – unabhängig von jeglicher Forschungsarbeit – die 
Einsicht in die eigene Akte zu ermöglichen. 
 
Als positives Beispiel kann das seit dem Jahr 2007 vom Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe initiierte Forschungsprojekt zur Heimerziehung in der Region 
Westfalen-Lippe in der Zeit von 1949 bis 1990 genannt werden, das 
angestoßen worden ist durch Anfragen ehemaliger Heimkinder. Weitere 
positive Beispiele sind eine Fachtagung des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen im Sommer 2006 und ein Runder Tisch Anfang 2008 mit ehemaligen 
Heimkindern aus dem Landesfürsorgeheim Glückstadt in Kiel in 
Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz-Landau, der im Auftrag des 
Sozialministeriums Schleswig-Holsteins geleitet und dokumentiert wurde. 
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Auch die kirchlichen Träger, die in der Heimerziehung eine Rolle spielten, 
zeigen gegenüber derartigen Forschungsprojekten Aufgeschlossenheit. 
Seitens der katholischen Kirche wurde eine wissenschaftlich begleitete 
Sachstandserhebung zur Situation von Heimkindern in katholischen 
Einrichtungen zwischen 1945 und 1975 im Rheinland erhoben. Beim 
Diakonischen Werk untersucht seit dem Jahre 2006 eine Forschergruppe die 
Erziehungsarbeit der Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel zwischen 1945 
und 1975. Der Neuenkirchner Erziehungsverein, ebenfalls zur Diakonie 
gehörend, ist im Jahre 2002 in einer Dissertation untersucht und im Jahre 
2004 in einer Reportage beleuchtet worden. 
 
Der Petitionsausschuss weist auf die Bedeutung der Sicherung der Akten hin. 
Er appelliert aus den genannten Gründen an alle ehemaligen Träger der 
Heimerziehung, keine Akten zu vernichten. Die Sicherung der Heimakten, die 
sowohl für die Erforschung von Quellen als auch für die ehemaligen 
Heimkinder zur persönlichen Einsicht notwendig sind, ist nach Auffassung 
des Petitionsausschusses durch das vorliegende Archivrecht grundsätzlich 
gewährleistet. 
V. 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass ehemalige Heimkinder 
Traumatisierungen erlitten haben können. Aus der Forschung mit 
traumatisierten Menschen, z. B. Kindern in der Zeit während oder direkt nach 
dem Zweiten Weltkrieg, die Flucht, Elternverlust und Bombennächte erlebt 
hatten, wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die auch auf ehemalige 
Heimkinder anwendbar scheinen. 
 
So weiß man heute, dass frühere Traumatisierungen nach einem normalen 
Erwachsenenleben an der Schwelle zum Alter durch aktuelle Ereignisse 
reaktiviert werden können. Die Dauer des erlittenen Unrechts spielt bei 
Traumatisierungen keine Rolle. Zu unterscheiden sind posttraumatische 
Belastungsstörungen und Anpassungsstörungen. Beiden Störungen liegen 
erlittene Demütigungen zugrunde und beide Störungen haben ein gestörtes 
Selbstwertgefühl zur Folge. 
 
Die Behandlung der Betroffenen kann grundsätzlich mit Psychotherapie 
erfolgen, sofern sie sich darauf einlassen können und wollen. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, dass die betroffenen Menschen Zugang zu ihrer 
Geschichte und den dazugehörigen Daten erhalten und alles Wichtige über 
sich erfahren können. 
 
Wird eine medizinische (psychotherapeutische) Behandlung von 
Traumatisierungen durch Diagnose als notwendig erkannt, trägt bei gesetzlich 
Versicherten die gesetzliche Krankenkasse die Kosten, bei Privatversicherten 
das Krankenversicherungsunternehmen. 
Ein Problem bei der Finanzierung einer Behandlung kann entstehen bei 
Nichtversicherten. 
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Unabhängig von einer medizinischen und therapeutischen Hilfe kann 
traumatisierten Menschen geholfen werden durch die Anerkennung des 
erlittenen Unrechts. Die Anerkennung gibt den Betroffenen die Möglichkeit, 
sich rehabilitiert zu fühlen. Auch wenn die Kränkung nicht ungeschehen 
gemacht werden kann, so kann sie doch durch eine Anerkennung dieses 
Schicksals gemindert werden. 
 
VI. 
 
Der Petitionsausschuss sieht und erkennt erlittenes Unrecht und Leid, 

das Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Kinder- und 

Erziehungsheimen in der alten Bundesrepublik in der Zeit zwischen 

1945 und 1970 widerfahren ist und bedauert das zutiefst. 

 
Viele dieser Kinder und Jugendlichen wurden durch schwer erträgliche 
Kindheitserlebnisse für ihr Leben gezeichnet. Hinzu kommen die 
Ungewissheit über die eigene Identität und Unsicherheit beim eigenen 
Selbstwertgefühl. Erlebtes Unrecht und erfahrenes Leid sind nicht 
ungeschehen zu machen. Daher ist es notwendig, die Geschichte der 
Betroffenen und die Umstände der damaligen Heimerziehung aufzuarbeiten. 
Alle Gespräche und Anhörungen haben ergeben, dass nicht nur seitens der 
Betroffenen, sondern auch seitens der Träger eine große Bereitschaft zur 
Aufarbeitung besteht. 
 
Der Petitionsausschuss hat mit dem bisherigen Verfahren, vor allem mit dem 
frühen Anhören der Betroffenen, einen ungewöhnlichen Weg beschritten. 
Fraktionsübergreifend besteht Konsens darin, dass die Aufarbeitung in dem 
üblichen parlamentarischen Verfahren allein nicht gewährleistet werden kann, 
sondern weit darüber hinausgeht, was ein parlamentarisches Verfahren 
leisten kann. Der Petitionsausschuss vertritt die Auffassung, dass die 
Anliegen der Heimkinder, d. h. das Aufarbeiten der Geschehnisse und 
Erlangen von Genugtuung, im Rahmen eines Runden Tisches/einer 
Konferenz (im Folgenden "Runder Tisch" genannt) einer Lösung zugeführt 
werden sollen. Teilnehmer des Runden Tisches sollten Betroffene, Träger, 
Wissenschaftler, Verbände, Vertreter des Bundes und der Länder sowie 
Vertreter der Kirchen sein. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, weitere 
Teilnehmer sind möglich. 
 
Der Runde Tisch benötigt eine kompetente Moderation und eine erfahrene 
und organisatorisch gute Unterstützung. Die Moderation des Runden Tisches 
muss über eine notwendige Neutralität und Fachkenntnis verfügen und von 
den Gesprächsteilnehmern akzeptiert werden. Möglicherweise kann die 
Moderation an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens übergeben 
werden. 
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Der Runde Tisch bietet Infrastruktur, Organisation und Moderation bei der 
Suche nach Lösungswegen. Der Petitionsausschuss schlägt vor, die 
Organisation und Koordination des Runden Tisches dem Bundesverband für 
Erziehungshilfe e.V. (AFET) und dem Deutschen Institut für Jugend und 
Familie (DIJuF) anzuvertrauen. Sie haben sich bereit erklärt, die Moderation 
gemeinsam durchzuführen. AFET und DIJuF übernehmen die Organisation 
und Koordinierung der Sitzungen, die Vorbereitungen und die Durchführung 
von Fachgesprächen. 
 
Nach den Vorstellungen des Petitionsausschusses soll die Einberufung und 
Konstituierung des Runden Tisches Ende 2008 erfolgen. Im Frühsommer 
2009 sollte ein Zwischenbericht vorgelegt werden. Im Dezember 2010 ist 
nach der Vorstellung des Petitionsausschusses ein Abschlussbericht 
vorzulegen. 
 
Der Runde Tisch soll seinen Zweck insbesondere durch die nachfolgenden 
Tätigkeiten verwirklichen: 
 
1. Aufarbeitung der Heimerziehung unter den damaligen rechtlichen, 
pädagogischen und sozialen Bedingungen: 
 
Darin sind einzubeziehen: 
•          die Rechtsgrundlagen und die Praxis der Heimerziehung, 
•          die rechtlichen Regelungen der Heimaufsicht und ihre tatsächliche 
           Wahrnehmung und 
•          die Beschreibung der Ziele und Praxis der Heimerziehung aus der 
           Sicht der damaligen Erziehungswissenschaft und Pädagogik. 
 
2. Die Prüfung von Hinweisen auf Heimkindern zugefügtes Unrecht. 
 
3. Aufarbeitung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen 
(organischen oder psychischen) Folgen der Heimerziehungspraxis. 
 
4. Förderung der Kommunikation zwischen den Betroffenen und den 
"Nachfolge"-Organisationen der damaligen Heimträger sowie Herstellen 
von Kontakten zur individuellen Bearbeitung von Heimbiographien. 
 
5. Information ehemaliger Heimkinder. 
 
6. Vermittlung von psychologischen, sozialen oder seelsorgerischen 
Beratungsangeboten der beteiligen Institutionen und Organisationen an 
ehemalige Heimkinder bei Bedarf. 
 
7. Entwicklung von Kriterien zur Bewertung der Forderungen ehemaliger 

Heimkinder und Aufzeigen möglicher Lösungen. 
 
8. Öffentlichkeitsarbeit. 
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Folgende Mitglieder sollen nach Auffassung des Petitionsausschusses am 
Runden Tisch teilnehmen: 
 
•          Eine/ein Vorsitzende/er - eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen 
           Lebens, 
•          Vertreter ehemaliger Heimkinder, 
•          Vertreter der konfessionellen Heimträger, 
•          Vertreter der nicht-konfessionellen Heimträger, 
•          Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege 
           (BaGfW) und 
           der Kirchen, 
•          Vertreter der Vormundschafts- und Familiengerichte, 
•          Vertreter der Kinder- und Jugendhilfeverbände, 
•          Vertreter von sozialgeschichtlichen und sozialpädagogischen 
           Forschungseinrichtungen, 
•          Vertreter der Ministerien des Bundes (BMFSFJ, ggf. weitere 
           Ministerien) und der Länder, 
•          weitere zu benennende Mitglieder (z. B. Abgeordnete), 
•          Kommunale Spitzenverbände, 
•          Wissenschaftler und 
•          Vertreter der Wirtschaft. 
 
Der Petitionsausschuss beschließt daher zu empfehlen, die Petition der 
Bundesregierung – dem BMFSFJ, dem BMAS sowie dem BMJ – zur 
Erwägung zu überweisen, soweit die soeben dargestellte Einrichtung eines 
Runden Tisches angeregt wird. Das BMFSFJ wird gebeten, den Runden 
Tisch entsprechend den Vorstellungen des Petitionsausschusses zu 
ermöglichen und den Verbänden die erforderlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
zu gewähren. 
 
Über die Frage, inwieweit der Deutsche Bundestag über das Anerkenntnis 
des erlittenen Unrechts hinaus weitere Schritte gehen sollte, konnte im 
bisherigen Verfahren noch keine Einigkeit erzielt werden. Daher empfiehlt der 
Petitionsausschuss weiterhin zu beschließen, die Petition den Fraktionen des 
Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben. 
 
Der Petitionsausschuss empfiehlt weiterhin, die Petition sämtlichen 
betroffenen Landesvolksvertretungen zuzuleiten, da nach den Feststellungen 
des Petitionsausschusses seit erstmaliger Regelung der Heimaufsicht im 
Jahre 1961 die Bundesländer zuständig für eine Ausübung für Heimaufsicht 
waren und daher in Mitverantwortung für die Thematik der Heimerziehung 
stehen. Im Übrigen beschließt der Petitionsausschuss, zu empfehlen, das 
Petitionsverfahren abzuschließen. 
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Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 114. Sitzung. Berlin, 

Donnerstag, den 9. Juni 2011 13053 

 

Wortprotokol  
 

Vizepräsidentin Petra Pau: Die Kollegin Rupprecht hat für die SPD-
Fraktion das Wort. 
(Beifall bei der SPD) 
Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 2003 wurde in Deutschland der Film mit dem deutschen Titel 
Die unbarmherzigen Schwestern gezeigt. Er handelte von der Heimerziehung 
in Irland. Viele von uns werden ihn nicht gesehen haben, aber einige 
ehemalige Heimkinder haben ihn gesehen. Das löste bei ihnen Folgendes 
aus: All das, was sie glaubten ganz tief in sich vergraben zu haben – sie 
meinten, so mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen zu haben –, brach wie bei 
einem Vulkan aus ihnen heraus. Alle Verletzungen, alle Hilflosigkeit waren 
auf einmal wieder da. Diese betroffenen Menschen haben sich an 
Journalisten und auch an das Parlament gewandt, und zwar an eine Kollegin, 
die heute gar nicht mehr im Bundestag ist, und haben gesagt: Wir wollen 
darüber reden. Denn Menschen, die Traumatisierungen, die schreckliche 
Dinge erleben, ob Misshandlung oder Missbrauch oder seelische 
Zerstörung, müssen ja weiterleben. Was tun sie? Sie müssen all das 
ganz tief vergraben, damit sie überleben können. Wenn aber das, was tief 
vergraben ist, wieder hervorkommt, brauchen sie Hilfe. Dieser Schrei nach 
Hilfe ging an die Öffentlichkeit. Meine Kollegin sprach mich damals an und 
sagte: Du bist doch für Heimerziehung in der Bundesrepublik zuständig.  
Ich antwortete: Ja, ich bin Kinderbeauftragte und bin auch für Jugendhilfe 
zuständig. Ich wusste damals nicht, dass es um erwachsene Menschen in 
meinem Alter ging. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Im Spiegel 
erschien immer wieder einmal ein Artikel des Journalisten Peter 
Wensierski über Heimerziehung und über Filme zu diesem Thema. 
 
Die erste Reaktion war eher eine Ablehnung dessen, was man gelesen hat, 
weil man einfach nicht wahrhaben wollte, dass so etwas nach dem Krieg in 
der Bundesrepublik passiert ist: Menschen Menschenrechtsverletzungen, 
Zerstörung von Menschen, von Persönlichkeiten. 
 
Ich bin heute Mittag ins Internet gegangen, weil ich mir noch einmal 
vergegenwärtigen wollte, warum ich damals gekämpft habe. Ich habe mir das 
Buch des genannten Spiegel-Journalisten, Schläge im Namen des Herrn, 
noch einmal angesehen. Ich habe mir noch einmal eines der Schicksale von 
Menschen, die ich zum Teil kenne, vor Augen geführt. Immer wieder bin ich 
davon betroffen. Ich habe dann noch einmal die Berichte der Menschen 
anlässlich des Treffens in Torgau aufgerufen und über Strafen und 
Belobigungen nachgelesen. Ich habe gedacht: Egal worauf die Kinder und 
Jugendlichen getrimmt werden sollten, sie sind in beiden Systemen 

misshandelt worden. In beiden Systemen sind sie kaputtgemacht 

worden. (Beifall im ganzen Hause) 
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Ich habe damals mit dem Spiegel-Journalisten und auch mit Betroffenen 
Kontakt aufgenommen. Ein erster Verein wurde gegründet. Ich war 
zusammen mit Gabriele Lösekrug-Möller, Josef Winkler und Herrn 
Schiewerling Mitglied im Petitionsausschuss. Daher hatten wir Erfahrung mit 
Petitionsarbeit. Ich habe gesagt: Da wir nicht auf Grundlage eines Gesetzes 
helfen können – alles ist verjährt –, ist das Einzige, was wir tun können, das in 
Anspruch zu nehmen, was unser Grundgesetz in einem solchen Fall für 
Bürger bereithält, nämlich das Recht der Beschwerde und der Eingabe über 
den Petitionsausschuss. So kamen die ersten beiden Petitionen, die Herr 
Wensierski vom Spiegel und Herr Schiltsky vom Verein ehemaliger 
Heimkinder geschrieben haben, in den Petitionsausschuss. Ich kann mich 
noch gut an die Sitzung erinnern, zu der wir die ersten Betroffenen 
eingeladen haben. Noch nie habe ich Kollegen so erschüttert und mit Tränen 
in den Augen erlebt wie damals, als sie hörten, was mit Kindern gemacht 
wurde – die heute noch nicht wissen, warum das mit ihnen gemacht 

wurde. Für manche war es das erste Mal, dass sie darüber gesprochen 
haben. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Ein junges Mädchen ist 
schwanger und bekommt ein Kind. Sie ist nicht volljährig; damals lag das 
Volljährigkeitsalter noch bei 21 Jahren. Nach der Entbindung nimmt man ihr 
das Kind weg. Dieses Kind weiß nicht, warum es weggenommen wird. 
Es kommt in ein Säuglingsheim. Von da gerät es in die 
Erziehungsmaschinerie und erfährt nie, warum es eigentlich dort ist. Schon im 
Säuglingsheim erlebt es aber nur eines: Es ist niemand da, der ihm Hilfe gibt 
und es unterstützt. Es hat keine Tante, keinen Onkel, keine Oma oder Opa, 
zu der oder dem es flüchten kann, sondern ist gnadenlos ausgeliefert. – Das 
muss man sich einmal vor Augen führen. Deshalb hat sich der 
Petitionsausschuss sehr ernsthaft und intensiv zwei Jahre lang damit 
beschäftigt. Nach diesen zwei Jahren wussten wir zwar vieles mehr. Wir 
wussten aber nicht, wie wir es regeln können. Der Petitionsausschuss hat 
nicht so viele Instrumente zur Verfügung. Wir haben dann ein neues 
Instrument erdacht, nämlich einen Runden Tisch, mit allen, die beteiligt waren 
und sind, und Nachfolgenden. Man kann wirklich viel über diesen Bundestag 
und über Politiker schimpfen. Wir haben es aber dort und auch weiterhin 
geschafft – darüber freue ich mich, so schlimm der Anlass ist, aus dem 
heraus wir heute debattieren müssen –, gemeinsam etwas auf den Weg zu 
bringen, indem wir sagen: Wir stellen uns der Verantwortung. Wir 

übernehmen diese Verantwortung. Wir werden das Leid 
nicht ungeschehen machen. Wir wollen, daß Menschen Zugang zu dem 
haben, was ihnen passiert ist, und dass sie darüber reden können. Wir 

wollen, dass Akten nicht mehr vernichtet werden, sondern dass das 
Ganze auch für die Nachwelt dokumentiert wird. Viele Betroffene leben 
heute in Not und Armut. Sie sollen jetzt Unterstützung bekommen, 
angesetzt am heutigen Leid. Es ist gut, Menschen dafür zu gewinnen und sie 
zu überzeugen. Wir hatten nämlich keine Rechtsgrundlage, sondern mussten 
mit gutem Willen alle an den Runden Tisch bitten. An diesem Runden Tisch 
mussten wir erst manche Hürden überwinden, die von außen kamen, um 
dann gemeinsam sagen zu können: Wir wollen diesen Menschen konkrete 
Hilfe geben, über Beratungsstellen, also über das Angebot von Beratung, und 
finanziell. 
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Wir hatten von Anfang an die Kinder aus den Heimen im Osten nicht mit 
einbezogen, und zwar deshalb, weil der Petitionsausschuss kein 
Selbstbefassungsrecht hat. Wir durften sie nicht mit aufnehmen. Wir 
haben aber immer mit an sie gedacht. Mit Blick auf sie haben wir immer 
überlegt, was wir für sie tun können. Wir können nicht zweierlei Recht 
schaffen. Wir können weder nur für Heimkinder im Westen noch nur für 
Heimkinder im Osten oder nur für Kinder in der Psychiatrie oder nur für 
Kinder in Behinderteneinrichtungen Recht schaffen. 
Wir brauchen ein Recht für alle Menschen, die in Deutschland als Kinder 

und Jugendliche Menschenrechtsverletzungen erlitten haben. 
Deshalb bringen wir heute gemeinsam einen Antrag ein. Ich danke Ihnen 
allen für Ihre Bereitschaft dazu und für die konstruktive Zusammenarbeit. Es 
wird noch manches zur Überwindung notwendig sein. Die Jugend- und 
Familienministerkonferenz – und damit der Bundesrat – hat bereits für sich 
entschieden, für die Westeinrichtungen die Dinge auf den Weg zu bringen. 
Für die Heimkinder im Osten wurde jetzt aus Sachsen ein Antrag eingebracht. 
Ich hoffe, dass wir das Ganze schnell auf den Weg bringen können und 
eine gemeinsame Lösung hinbekommen. Es darf nicht passieren, dass sie im 
Parteigeharke untergeht. Das wäre fatal, weil wir den betroffenen Menschen 
damit nicht helfen. Zwar können wir ihnen die Last nicht abnehmen; aber wir 
können ihnen zumindest sagen: Wir unterstützen euch, damit ihr aus dem 

Elend herauskommt, in das ihr, was wir als Gesellschaft 

zugelassen haben, hineingestoßen wurdet. Die Betroffenen sollen wieder 
aufrecht gehen können, das erste Mal durchatmen und ihren Familien und 
Kindern darüber berichten können.  Ich hoffe, dass wir das ganz zügig 
schaffen, so daß wir bereits am 1. Januar 2012 die große Stelle in 
Angriff nehmen können und die ersten Auszahlungen vornehmen können. Ich 
bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die all die Jahre ganz nah 
an den betroffenen Menschen gearbeitet haben, statt über 
Pressemitteilungen und Ähnliches Öffentlichkeit zu suchen. Das ist ein 
Lichtblick für den Bundestag. Vielen herzlichen Dank. 
(Beifall im ganzen Hause) 
Vizepräsidentin Petra Pau: Für die FDP-Fraktion hat die Kollegin Laurischk 
das Wort. 
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Der materiell angerichtete Schaden an Heimopfern  
In der Regel sind den Heimopfern Bildungsmöglichkeiten versagt worden. 
Dieser Bildungsnachteil erlaubte es ihnen nicht, ihre Lebenschancen frei 
nutzen zu können. Dies spiegelt sich besonders in der gesellschaftlichen 
Konkurrenz auf dem freien Arbeitsmarkt wieder. Ein großer Teil der Opfer 
besetzte Stellen im Niedriglohnsektor zum Teil als Aushilfen und Hilfsarbeiter.  
 
Der materielle Schaden in der Lohntüte der Opfer gestaltet sich daher wie 
folgt.  
 
Nach den Bruttodurchschnittseinkommen der Deutschen befand sich das 
Jahreseinkommen im Jahr 1970 bei 13.343,- DM und im Jahr 2010 bei 
32.003,- Euro laut Rentenversicherung der Angestellten.  
 
In der Zeitspanne dieser 40 Jahre lag das Durchschnittseinkommen 
zusammen bei 859.780,- Euro Brutto.  
 
Netto blieben in der Lohntüte großzügige 40% weniger, also 515.868,- Euro.  
 
Da von den Heimopfern die allerwenigsten Akademiker waren, liegt der 
Lohndurchschnitt der Heimopfer ca. 40% unter dem Durchschnitt der 
deutschen Arbeitnehmer.  
 
515.868,- Euro weniger 40% ergibt 309.520,- Euro 
Opferdurchschnittseinkommen.  
 
Dies ergibt schon eine Differenz von 206.347,- Euro und das nur bis zum 
durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers.  
 
Bei der Summe von rund 200.000,- Euro handelt es sich also um das 
Minimum des angerichteten materiellen Schadens.  
 
Wenn die Opfer noch mal 40 Jahre lebten, müsste diese Summe mindestens 
mit dem Faktor 3 multipliziert werden, da das Lohnniveau weiter steigen wird.  
 
Das hieße, dass der Schaden sich im Jahr 2050 auf ca. 600.000,- Euro pro 
Opfer belaufen würde.  
 
Bei einer monatlichen “Ausgleichsrente” zur Entschädigung kann man sich 
daher ausrechnen, wie angemessen zu diesem Schaden die monatliche 
Höhe der Zahlung auszufallen hat.  
 
Läge die monatliche Opferrente nur bei 300,- Euro, wären nach 20 Jahren 
erst 72.000,- Euro von den 600.000,- Euro ausgeglichen.  
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In Anbetracht des hohen Alters der Opfer sehe ich hier Handlungsbedarf die 
Rente nicht unter 450,- Euro monatlich anzusetzen. Bei dem vorhandenen 
Steuereinnahmen und Zinsgewinnen aus Zwangsarbeit der Opfer von derzeit 
mindestens 7.000.000.000,- Euro (7 Milliarden Euro) ergibt allein die 5%-ige 
Verzinsung aus dem Jahr 2011 eine Summe von 350.000.000,- Euro (350 
Millionen Euro).  
 
Das lächerliche Angebot von 120 Millionen Euro Hilfsfonds - Sozialhilfe ohne 
Rechtsanspruch, ohne Entschuldigung , meine Damen und Herren Politiker, 
bei aller liebe zur Komik, das sind gerade mal rund 1% der Summe. 
 

i.A. Robby Basler 
DEMO-Landesverein Hessen e.V. 
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Das Deutsche Institut für Menschenrechte bewertet den Umgang 
der innerstaatlichen Normendurchsetzung in ihrer Stellungnahme 
wie folgt: 

STELLUNGNAHME 
Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz als Maßnahme zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention? 
Dr. Hendrik Cremer 
Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 
Diskussionsveranstaltung 14. Februar 2011 
Deutscher Bundestag, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, 
Anhörungssaal 
„Kinderrechte ins Grundgesetz! Aber wie?“ 
Unter der Schirmherrschaft der Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages 
Die völkerrechtliche Verpflichtung zur Vertragserfüllung bedeutet 
indes, dass Recht und Praxis des jeweiligen Vertragsstaates stets 
in Einklang mit der KRK stehen muss. Die Vertragsstaaten sind 
zur vollumfänglichen Einhaltung der KRK verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Einhaltung der KRK trifft nicht nur den 
Gesetzgeber, sondern ebenso sämtliche Behörden und die 
Gerichte. Denn nach dem Grundsatz der völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit sind Staaten für alle ihnen zurechenbaren 
Handlungen und Unterlassungen, die gegen eine völkerrechtliche 
Norm verstoßen, verantwortlich. Diese Verantwortung erfasst alle 
Organarten und alle Stufen der hierarchischen Gliederung des 
Staatsgefüges. (siehe Ipsen, Knut (2004), Völkerrecht, 5. Aufl., 

München, § 40, Rn. 1 ff., mit weiteren Nachweisen.) 


